
anderer Weg als die Berufung zu seiner Beseitigung 
nicht zur Verfügung steht.

Daß das Verfahren vom Zeitpunkt der — öffentlichen 
— Klagezustellung an unterbrochen war, ergibt sich 
aus der „Verordnung über Maßnahmen auf dem Ge
biete des Bürgerlichen Streitverfahrens, der Zwangs
vollstreckung, des Konkurses und des Bürgerlichen 
Rechts“ vom 1. 9. 1939 (RGBl. I S. 1656). Nach Art. I 1 
dieser sog. Schutz Verordnung wird das Verfahren un
beschadet der . .. Klagezustellung .. . unterbrochen, so
bald eine Partei durch die Kriegsverhältnisse betroffen 
ist“. Absatz II dieser Bestimmung stellt im einzelnen 
3 Gruppen von „Betroffenen“ auf. Hält man sich streng 
an den Wortlaut dieser Bestimmungen, so gehört der 
Verklagte zweifellos nicht zu diesen „Betroffenen“, da 
er weder Wehrmachtsangehöriger, noch wegen, der 
Kriegsverhältnisse zu ständigen Dienstleistungen außer
halb seines regelmäßigen Aufenthaltsortes herangezo
gen war, noch auch sich dienstlich im Auslande auf
hielt oder als Gefangener oder Geisel sich in fremder 
Gewalt befand. Darüber hinaus wird man an sich wohl 
auch davon ausgehen müssen, daß der Absatz 2 nach 
dem Willen des damaligen Gesetzgebers eine erschöp
fende Aufzählung der von ihm als schutzbedürftig und 
schutzwürdig anerkannten Personen darstellen und der 
Schutz der Verordnung allen nicht zu den bezeichneten 
Gruppen gehörenden Personen, insbesondere also etwa 
den zahlreichen Personen, die sich den aus politischen 
oder rassenpolitischen Gründen gegen sie gerichteten 
Verfolgungen durch Auswanderung entzogen hatten, 
versagt bleiben müßte.

Eine solche im Ergebnis zu einer eindeutigen Benach
teiligung des hier verklagten Ehemannes führende An
wendung der Schutzverordnung ist jedoch im Hinblick 
auf die veränderten politischen und staatsrechtlichen 
Verhältnisse und vom Standpunkt der heutigen Rechts
auffassung nicht mehr zulässig. Ihr würde auch Art. II 
des Kontrollratsgesetzes Nr. 1 (Reg.Bl. f. d. Land Thü
ringen 1946 Teil III S. 1) entgegenstehen, wonach „kein 
deutsches Gesetz, wie immer und wann immer erlassen, 
rechts- und verwaltungsmäßig angewandt werden darf 
in den Fällen, wo eine derartige Anwendung Unrecht 
oder Ungleichheit nach sich ziehen würde ... durch die 
Diskriminierung irgendeiner Person auf Grund ihrer 
Rasse, Nationalität, Glaubenszugehörigkeit oder Oppo
sition zur NSDAP und deren Lehren“. Diese Bestim
mung verbietet nicht die Anwendung der Schutzver
ordnung schlechthin. Denn deren einzelne in der Praxis 
vielfach bewährte und auch heute noch unentbehrliche 
Bestimmungen sind dem Wortlaut nach unabhängig 
von nationalsozialistischen Gedankengängen und daher 
unbedenklich auch weiterhin anzuwenden, sofern nur 
dabei im Einzelfall das Hineintragen von nationalsozia
listischen Motiven und Zielsetzungen im Wege der Aus
legung und der Eintritt solcher mit dem Kontrollrats- 
gesetz in Widerspruch stehenden Folgen vermieden 
wird. Art. I Abs. II der Schutzverordnung ist daher 
sinngemäß dahin aufzufassen, daß der Schutz dersel
ben auch und gerade solchen Personen zusteht, die 
durch die Kriegsverhältnisse keine Möglichkeit mehr 
hatten, ihre Interessen in einem gegen sie eingeleiteten 
Prozeß sachgemäß oder überhaupt wahrzunehmen.

Daß diese Voraussetzung auf den Verklagten zutrifft, 
bedarf keiner näheren Ausführungen. Denn zur Zeit 
der Einleitung und Durchführung des erstinstanzlichen 
Verfahrens befanden sich Deutschland und die Vereinig
ten Staaten schon im Kriegszustand, alle Verbindun
gen waren abgeschnitten und blieben es auch noch 
lange Zeit über die deutsche Kapitulation hinaus.

Hiernach war das Verfahren unterbrochen und ist 
erst durch die auf die „Berufung“ des Verklagten vom 
21.1. 47 und seinen Aufnahmeantrag vom 23.1. 47 durch 
Senatsbeschluß vom 29.1.47 bewirkte Fristsetzung 
zum Nachweis der Zahlung der Prozeßgebühr auf
genommen worden. Durch den danach eingereichten, 
mit den vorbezeichneten Schriftsätzen in Zusammen
hang stehenden, auch einen ordnungsmäßigen Beru
fungsantrag mit Begründung enthaltenden Schriftsatz 
des Verklagten vom 30.1.47 ist daher die Berufung 
form- und fristgerecht eingelegt worden.

Der Senat ist auch der Auffassung, daß das Urteil 
vom 10. 7. 42, dessen Beseitigung der Verklagte erstrebt, 
ausschließlich der Berufung und nicht der Nichtigkeits
klage gemäß Art. I Ziffer 7 der Schutzverordnung in 
der Fassung vom 4.12.1943 (RGBl. I S. 666) unterliegt. 
Dabei kann dahingestellt bleiben, ob diese Bestimmung,

obwohl sie erst nach dem Eintritt der Unterbrechung 
erlassen worden ist, hier grundsätzlich anwendbar wäre
— was der Senat um so mehr zu bejahen geneigt ist, 
als die Bestimmung den bis dahin bestehenden Schutz 
der Verordnung noch weiter ausgebaut hat —. Denn 
sie kann im vorliegenden Fall schon aus anderen Er
wägungen nicht zum Zuge kommen. Ein Bedürfnis für 
die Zulassung dieser besonderen Nichtigkeitsklage be
stand nur zur Beseitigung solcher Urteile, die nach 
den verfahrensrechtlichen Vorschriften einem ordent
lichen Rechtsbehelf nicht mehr unterliegen, insbeson
dere also von letztinstanzlichen oder mangels Erreichen 
der Berufungssumme überhaupt nicht anfechtbaren 
Urteilen. Es besteht daher kein Grund, auf diese Nich
tigkeitsklage nicht die im übrigen für das Wiederauf
nahmeverfahren maßgebenden Vorschriften der ZPO 
einschließlich der von der Rechtsprechung dazu ent
wickelten Grundsätze anzuwenden, insbesondere also 
auch für sie an dem Erfordernis der Rechtskraft des 
anzugreifenden Urteils festzuhalten. Daran fehlt es 
hier. Denn das Scheidungsurteil vom 10. 7.1942 unter
liegt grundsätzlich der Berufung, und die gesetzliche 
Berufungsfrist war infolge der Unterbrechung des Ver
fahrens für den Verklagten in dem Zeitpunkt, in dem 
er Berufung eingelegt hat, auch noch nicht abgelaufen.

Dieser Berufung stehen auch insofern, als der Ver
klagte mit ihrer Hilfe erst jetzt die Beseitigung des 
bisher als rechtskräftig behandelten, auf Scheidung der 
Ehe lautenden Urteils vom 10.7.1942 erstrebt, keine 
rechtlichen Bedenken entgegen. Insbesondere können 
solche im vorliegenden. Falle weder aus dem Wortlaut 
des § 77 Abs. 4 des Kontrollratsgesetzes vom 20. 2.1946 
über die Ehe noch aus dem Grundgedanken und Zweck 
dieser Bestimmung hergeleitet werden. Auch sie setzt
— das ergibt sich eindeutig aus Abs. 2 desselben — 
ein r e c h t s k r ä f t i g e s  Urteil voraus, das hier noch 
nicht vorlag; und sie ist geschaffen worden, um im 
Interesse der allgemeinen Rechtssicherheit von vorn
herein alle Schwierigkeiten in den Fällen auszuschalten, 
in denen im Vertrauen auf die Rechtskraft des Schei
dungsurteils einer der bisherigen Ehegatten inzwischen 
eine neue Ehe eingegangen ist, deren Bestand infolge 
der grundsätzlichen Rückwirkung derartiger Urteile 
sonst in Frage gestellt wäre. Da die Klägerin eine 
neue Ehe nicht geschlossen hat, bedarf es auch hierzu 
keiner weiteren Ausführungen. Vielmehr war, wie 
geschehen, zu beschließen.
A n m e r k u n g :

Der Geist, aus dem die vorstehende Entscheidung des 
OLG Gera geboren ist, kann nur aufs wärmste begrülit 
werden. Sie zeigt, daß Gerichte der sowjetischen Be
satzungszone es schon weitgehend verstanden haben, 
sich da, wo die Wiedergutmachung offenbaren Unrechts 
der Nazigesetze in Frage steht, von formalistischen 
Bedenken frei zu machen; sie entspricht der Forderung 
nach einer „demokratischen Justiz, abgewandt von den 
formalen Prinzipien der bloßen Legalität und zuge
wandt einem neuen fortschrittlichen Denken, erfüllt von 
dem Bewußtsein, der hohen politischen Verantwortung, 
die sie trägt“ (Melsheimer, „Neue Justiz“, S.26).

In der Frage der Wiederherstellung zwangsweise ge
schiedener Ehen sind nun allerdings der deutschen 
Rechtsprechung in der Mehrzahl der Fälle durch den 
dritten Abschnitt des Ehe-Gesetzes vom 20. 2.1946 die 
Hände gebunden. Nach Sinn und Wortlaut dieser Vor
schrift kann da, wo weder ein ordentlicher, noch ein 
außerordentlicher Rechtsbehelf eingreift, an dem Be
stand der die Ehe trennenden Entscheidung nicht ge
rüttelt werden. Die Möglichkeit einer Remedur be
schränkt sich also auf die Prozesse, in denen die außer
ordentlichen Rechtsbehelfe der ZPO — in gewissen 
Fällen wird die Restitutionsklage des § 580 Ziff. 4 ZPO 
durchgreifen — oder der Schutz-VO in der Fassung 
vom 4. 12. 1943 gegeben sind, durch die die Rechte der 
zufolge der Kriegsereignisse abwesenden oder nicht er
reichbaren Partei gewährleistet werden sollten. Gerade 
in diesen Fällen ist aber auch das Bedürfnis nach einer 
Abhilfe besonders dringend; denn während die in 
Deutschland befindlichen „zwangsgeschiedenen“ Ehe
partner ohne weiteres wieder heiraten können, haben 
die durch Emigration eines der Gatten getrennten 
Eheleute wegen der ausländischen Einwanderungs
gesetze und der Reiseschwierigkeiten Aussicht auf eine 
baldige Wiedervereinigung nur dann, wenn durch die 
Beseitigung des Scheidungs- oder Aufhebungsurteils 
ex tune ihr früherer Status wieder her gestellt werden 
kann.
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